
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 65 „Bremeltal“, der begrenzt wird 

 

im Norden 

durch die nördliche Grenze der Parzelle Gemarkung Flerzheim, Flur 8, Nr. 95 sowie deren geradlinigen 

Verlängerung in östliche Richtung, die nördliche und östliche Grenze der Parzelle Flur 8, Nr. 88, die 

nördliche Grenze der Parzelle Flur 8, Nr. 74, sowie deren geradlinigen Verlängerung in westliche und 

östliche Richtung, die westliche Grenze der Parzelle Flur 8, Nr. 68, sowie deren geradlinige Verlängerung 

in nördliche Richtung, die nordwestliche Grenze der Parzelle Gemarkung Flerzheim, Flur 7, Nr. 3 sowie 

deren geradlinigen Verlängerung in südwestliche Richtung, die nordwestliche und nordöstliche Grenze 

der Parzelle Flur 7, Nr. 4, die nordwestliche und nordöstliche Grenze der Parzelle Flur 7, Nr. 10, sowie 

deren geradlinige Verlängerung der nordwestlichen Grenze in südwestlicher Richtung, die nordöstliche 

Grenze der Parzelle Flur 7, Nr. 9, die nordwestliche Grenze der Parzelle Flur 7, Nr. 29, sowie deren 

geradlinige Verlängerung in südwestliche Richtung, die südwestliche Grenze der L 163,  

 

im Osten 

durch die Gemeindegrenze, die östliche Grenze der Wegeparzelle Gemarkung Wormersdorf, Flur 2, Nr. 

35 sowie deren geradlinigen Verlängerung in nördliche Richtung,  

 

im Süden 

durch die südliche Grenze der Parzelle Gemarkung Wormersdorf, Flur 2, Parzelle 17, sowie deren 

geradlinigen Verlängerung in östliche und westliche Richtung,  

 

im Westen 

durch die westliche und nördliche Grenze der Parzelle Gemarkung Rheinbach, Flur 40, Nr. 49, sowie die 

geradlinige Verlängerung der westlichen Grenze in südliche Richtung, die westliche Grenze der Parzelle 

Flur 40, Nr. 44, die südliche Grenze der Wegeparzelle Flur 40, Nr. 37, die westliche Grenze der Parzelle 

Flur 40, Nr. 33, sowie deren geradlinigen Verlängerung in südliche und nördliche Richtung, die nördliche 

Grenze der Wegeparzelle Gemarkung Rheinbach, Flur 10, Nr. 153, die westliche Grenze der Parzelle Flur 

10, Nr. 116/66 sowie deren geradlinigen Verlängerung in nördliche Richtung , die nördliche Grenze der 

Wegeparzelle Flur 10, Nr. 151, die westliche Grenze der Wegeparzelle Flur 10, Nr. 104, die westliche und 

nördliche Grenze der Wegeparzelle Flur 10, Nr. 105, sowie die geradlinige Verlängerung der westlichen 

Grenze in südliche Richtung und die westliche Grenze der Parzelle Gemarkung Flerzheim, Flur 8, Nr. 95  

 

wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch zur Aufstellung beschlossen. Der genaue Geltungsbereich ist dem 

beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen.  



 

 

b) Erlass einer Veränderungssperre 

 

Die Satzung der Stadt Rheinbach über die Veränderungssperre für den Bereich der Neuaufstellung des 

Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 65 „Bremeltal“ wird in der der Verwaltungsvorlage zur Sitzung des 

Rates vom 26.11.2012 beigefügten Fassung gemäß § 16 BauGB beschlossen. 

 

Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen.  

 

Vor Erteilung einer Ausnahme von der Veränderungssperre durch die Baugenehmigungsbehörde gemäß § 

14 (2) BauGB und § 4 der Satzung hat eine Beratung und Beschlussfassung im Ausschuss für 

Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr zu erfolgen. 

 


